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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

GZ 16.400/130-1 6/2001 Briefanschrift 
A-1016 Wien, Postfach 63 

An das 
Präsidium des Nationalrats 
Parlament 
1010 Wie n 

Telefon 
0222152 1 52-0· 

Fernschreiber 
131264 jusmi a 

Sachbearbeiter 

Klappe 2298 

Betrifft: Entwurf einer Euro-Rechtsanwaltstarif-Novelle; 
Begutachtungsverfahren. 

Telefax 2.. 33 I ~1 E 
0222152 1 5212727 

Teletex 
3222548 = bmjust 

Dr. Gottfried Molterer 

(DW) 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, gemäß einer Entschließung des 
Nationalrates den Entwurf einer Euro-Rechtsanwaltstarif-Novelle samt Erläuterungen in 
25-facher Ausfertigung mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu übersenden. 

Die im Begutachtungsverfahren befassten Stellen wurden um Stellungnahme bis 

31. August 2001 

ersucht. 

Es darf darauf hingewiesen werden, dass der Gesetzesentwurf auch auf der 
Website des Bundesministeriums für Justiz (www.bmj.gv.at) zur Einsicht und zum 
Download bereitsteht. 

9. Juli 2001 
Für den Bundesminister: 

Dr. Gerhard Hopf 

Beilagen: 25 Ausf. 

r 

233/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 1 von 41

www.parlament.gv.at



233/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)2 von 41

www.parlament.gv.at



233/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 3 von 41

www.parlament.gv.at



Bundesgesetz, mit dem im Hinblick auf die Einführung des Euro das 

Rechtsanwaltstarifgesetz geändert wird (Euro-Rechtsanwaltstarif-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderungen des Rechtsanwaltstarifgesetzes 

Das Bundesgesetz über den Rechtsanwaltstarif vom 22. Mai 1969, BGBI. Nr. 

189, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 71/1999 und in der 

Fassung der Verordnung BGBI. 11 Nr. 227/2001, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 10 werden 

a) in der Z 1 der Betrag von "8 000 S" durch den Betrag von "580 Euro" 

ersetzt; 

b) in der Z 2 fit. a der Betrag von "24 000 S" durch den Betrag von 

"1 740 Euro" ersetzt; 

c) in der Z 2lit. b der Betrag von "12000 S" durch den Betrag von "870 Euro" 

ersetzt; 

d) in der Z 21it. c der Betrag von "6 000 S" durch den Betrag von "440 Euro" 

ersetzt; 

e) in der Z 4 fit. a der Betrag von "60 000 S" durch den Betrag von 

.. 4 360 Euro" ersetzt; 

f) in der Z 4 fit. b der Betrag von "24 000 S" durch den Betrag von 

"1 740 Euro" ersetzt; 

g) in der Z 5 lit. a der Betrag von "30 000 S" durch den Betrag von 

"2 180 Euro" ersetzt; 

h) in der Z 5 fit. b der Betrag von "1 000000 S" durch den Betrag von 

"70 000 Euro" ersetzt; 

iJ in der Z 5 lit. c der Betrag von "500 000 S" durch den Betrag von 

"35 000 Euro" ersetzt; 

j) in der Z 5 Jit. d der Betrag von "200 000 S" durch den Betrag von 

"14 530 Euro" ersetzt; 
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k) in der Z 6 lit. a der Betrag von "270 000 S" durch den Betrag von 

"19 620 Euro" ersetzt; 

I) in der Z 6 lit. b der Betrag von" 120 000 S" durch den Betrag von 

"8 720 Euro" ersetzt; 

m) in der Z 6a der Betrag von "300 000 S" durch den Betrag von 

"21 800 Euro" ersetzt; 

n) in der Z 7 fit. a der Betrag von "60 000 S" durch den Betrag von 

"4 360 Euro" ersetzt; 

0) in der Z 7 fit. b der Betrag von "120 000 S" durch den Betrag von 

"8720 Euro" ersetzt; 

p) in der Z 8 der Betrag von "120 000 S" durch den Betrag von "8720 Euro" 

ersetzt; 

q) in der Z 9 lit. a der Betrag von "3D 000 S" durch den Betrag von 

"2 180 Euro" ersetzt; 

r) in der Z 9 fit. b der Betrag von "60 000 sn durch den Betrag von 

"4360 Euro" ersetzt. 

2. Im § 11 wird der Betrag von "1 300 S" durch den Betrag von "100 Euro" 

ersetzt. 

3. Im § 12 Abs. 4 werden 

a) in der 1ft. a jeweils der Betrag von "20 000 S" durch den Betrag von 

"1 450 Euro" ersetzt; 

b) in der lit. b jeweils der Betrag von "10 000 sn durch den Betrag von 

"730 Euro" ersetzt; 

c) in der fit. c jeweils der Betrag von "2 000 S" durch den Betrag von 

"150 Euro" ersetzt. 

4. Im § 14 werden 

a) in der lit. a der Betrag von "300 000 sn durch den Betrag von "21 800 Euro" 

ersetzt; 

b) in der lit. b der Betrag von "100000 S" durch den Betrag von "7 270 Euro" 

ersetzt; 

i i 
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c) in der lit. c der Betrag von "10 000 sn durch den Betrag von "730 Euro" 

ersetzt. 

5. Im § 23 werden 

a) im Abs. 3 jeweils der Betrag von "140 000 sn durch den Betrag von 

"10.170 Euro" ersetzt; 

b) im Abs. 7 der Betrag von "5 000 S" durch den Betrag von "360 Euro" 

ersetzt. 

6. Im § 23a wird der Betrag von "44 S" durch den Betrag von "3,20 Euro" 

ersetzt. 

7. § 25 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

" Die sich hienach ergebende Entlohnung ist in der Verordnung festzustellen; 

die Beträge sind auf volle 10 Cent aufzurunden." 

8. In der Tarifpost 1 wird die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 500S ........................... 37S, 

über 500S bis einschließlich 1.000 S ............ ~""".o5" .................. 52 S, 

über 1.000 S bis einschließlich 1.500 S .................................... 68S, 

über 1.500 S bis einschließlich 2.500 S ........................ 76S, 

über 2.500 S bis einschließlich 5.000 S ........ " ................................ 83S, 

über 5.0008 bis einschließlich 10.0008 ............................... -....... 101 S, 

über 10.0008 bis einschließlich 15.000 S ....................... 1338, 

über 15.000 S bis einschließlich 25.000 S .................................. 146 S, 

über 25.0008 bis einschließlich 50.000 S ...................................... 164S, 

über 50.0008 bis einschließlich 75.000 S ........................ 1968, 

über 75.0008 bis einschließlich 100.000 S ........................ 2428, 

über 100.000 8 bis einschließlich 140.000 S ......................... 320 S, 

über 140.000 S bis einschließlich 500.000 S 

für je angefangene weitere 20.000 S um 37 S mehr, 

über 500.0008 bis einschließlich 5,000.000 S 
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überdies vom Mehrbetrag 

über 500.0008 ................... 0,1 vT, 

über 5,000.000 8 

überdies vom Mehrbetrag 

über 5,000.000 8 ........ ........... 0,05 vT, 

jedoch nie mehr als 2.8658." 

durch die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 40 Euro ................ 2,70 Euro, 

über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro ............... 3,80 Euro, 

über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro ................ 4,90 Euro, 

über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro .................... 5,50 Euro, 

über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro .................. c .... 6,00 Euro, 

über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro ........................ 7,30 Euro, 

über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro ................ 9,70 Euro, 

über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro ............. 10,60 Euro, 

über 1 820 Euro bis einschließlich 3630 Euro ............. 11,90 Euro, 

über 3630 Euro bis einschließlich 5450 Euro ............. 14,20 Euro, 

über 5450 Euro bis einschließlich 7270 Euro ............. 17,60 Euro, 

über 7270 Euro bis einschließlich 10170 Euro ............. 23,30 Euro, 

über 10 170 Euro bis einschließlich 36340 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 2.70 Euro mehr, 

über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag 

über 36340 Euro ................... 0,1 vT, 

über 363360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag 

über 363360 Euro .................... 0,05 vT, 

jedoch nie mehr als 208,20 Euro." 
ersetzt. 
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9. In der Tarifpost 2 werden 

a) im Abschnitt I die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 500S •• w ................ 164S, 

über 500S bis einschließlich 1.000 S ..................... 242 S, 

über 1.000 S bis einschließlich 1.500 S .......................... 320S, 

über 1.500 S bis einschließlich 2.500 S .................... 354 S, 

über 2.500 S bis einschließlich 5.000 S ................... 400S, 

über 5.000 S bis einschließlich 10.000 S ............................. 480 S, 

über 10.000 S bis einschließlich 15.000 S .. '"' ............................ 638 S, 

über 15.000 S bis einschließlich 25.000 S ......................... 720 S, 

über 25.000 S bis einschließlich 50.000 S ..................... 798 S, 

über 50.000 S bis einschließlich 75.000 S ................................. 957S, 

über 75.0005 bis einschließlich 100.000 S ................................. 1 195 S, 

über 100.000 S bis einschließlich 140.000 S .................................. 1 594 S, 

über 140.000 S bis einschließlich 500.000 S 

für je angefangene weitere 20.000 S um 164 S mehr, 

über 500.000 S bis einschließlich 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag 

über 500.000 S ...................... 0,5 vT, 

über 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag 

über 5,000.000 S ....................... 0,25 vT, 

jedoch nie mehr als 14 307 5;" 

durch die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 40 Euro ....................... 11,90 Euro, 

über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro ...................... 17,60 Euro, 

über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro ............... 23,30 Euro, 

über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro ..................... 25,70 Euro, 

über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro ............... 29,10 Euro, 

über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro .......................... 34,90 Euro, 

233/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)8 von 41

www.parlament.gv.at



6 

über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro .......... 9 ..... 46,40 Euro, 

über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro ..................... 52,30 Euro, 

über 1 820 Euro bis einschließlich 3630 Euro ........................ 58,00 Euro, 

über 3630 Euro bis einschließlich 5450 Euro ........................ 69,60 Euro, 

über 5450 Euro bis einschließlich 7270 Euro .............. 86,SO Euro, 

über 7270 Euro bis einschließlich 10170 Euro ..... ........ 115,80 Euro, 

über 10 170 Euro bis einschließlich 36340 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 11,90 Euro mehr, 

über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag 

über 36 340 Euro ...................... 0,5 vT, 

über 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag 

über 363360 Euro ...................... 0,25 vT, 

jedoch nie mehr als 1 039,70 Euro;" 

ersetzt; 
b) im Abschnitt 11 der Betrag von "14 307 S" durch den Betrag von 

"1 039,70 Euro" und der Betrag von "7 155 S" durch den Betrag von "520 Euro" 

ersetzt. 

10. In den Anmerkungen zu Tarifpost 2 werden 

a) in der Anmerkung 2 der Betrag von "S3 S" durch den Betrag von "6 Euro" 

ersetzt; 

b) in der Anmerkung 3 der Betrag von "164 sn durch den Betrag von 

"11,90 Euro" ersetzt. 

11. In der Tarifpost 3 A werden 

a) im Abschnitt I die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 

über 500 S bis einschließlich 

über 1.000 S bis einschließlich 

über 1.500 S bis einschließlich 

500S 

1.000 S 

1.500 S 

2.500 S 

........................... 320S 

............ ., .............. 4S08, 

.......................... 638S, 

................... § ...... 704S, 
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über 2.500 S bis einschließlich 5.000 S ........................... 798 S, 

über 5.000 S bis einschließlich 10.000 S ............. 5 ••••• 957S, 

über 10.000 S bis einschließlich 15.000 S ..................... 1 275 S, 

über 15.000 S bis einschließlich 25.000 S ............................ 1 433 S, 

über 25.000 S bis einschließlich 50.000 S ............... 1 594 S, 

über 50.000 S bis einschließlich 75.000 S ................. 1 911 S, 

über 75.000 S bis einschließlich 100.000 S .................. 2387 S, 

über 100.000 S bis einschließlich 140.000 S ................ 3182 S, 

über 140.000 S bis einschließlich 500.000 S 

für je angefangene weitere 20.000 S um 320 S mehr, 

über 500.000 S bis einschließlich 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag 

über 500.000 S .................................. 1 vT, 

über 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag 

über 5,000.000 S ................................... 0,5 vT, 

jedoch nie mehr als 190 721 S;" 

durch die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 40 Euro .............. 23,30 Euro, 

über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro ...................... 34,90 Euro, 

über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro ......................... 46,40 Euro, 

über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro ............... 51,20 Euro, 

über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro ............... 58,00 Euro, 

über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro ............... 69,60 Euro, 

über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro ............. 92,70 Euro, 

über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro ............. 104,10 Euro, 

über 1 820 Euro bis einschließlich 3630 Euro ............. 115,80 Euro, 

über 3630 Euro bis einschließlich 5450 Euro ............. 138,90 Euro, 

über 5450 Euro bis einschließlich 7270 Euro ............. 173,50 Euro, 

über 7270 Euro bis einschließlich 10170 Euro ............. 231,20 Euro, 

über 10170 Euro bis einschließlich 36340 Euro 
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für je angefangene weitere 1 450 Euro um 23,30 Euro mehr, 

über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag 

über 36340 Euro ................... 1 vT, 

über 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag 

über 363360 Euro ................... 0,5 vT, 

jedoch nie mehr als 13 860,20 Euro;" 

ersetzt; 

b) im Abschnitt 11 der Betrag von "190 721 S" durch den Betrag von 

"13 860,20 Euro" und der Betrag von "95 361 S" durch den Betrag von 

"6 930,20 Euro" ersetzt. 

12. In der Tarifpost 3 B werden 

a) im Abschnitt I die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 5005 ............................. ~ ...... 400 S, 

über 500S bis einschließlich 1.000 S ......................... " ...... 598 S, 

über 1.000 S bis einschließlich 1.500 S ........................... " ........ 7985, 

über 1.500 S bis einschließlich 2.500 S ...................................... 8805, 

über 2.500 S bis einschließlich 5.0005 ....................................... 9965, 

über 5.000 S bis einschließlich 10.000 S ........ '"' ...................... 1 195 S, 

über 10.000 S bis einschließlich 15.000 S ................ 4o ................ 1 594 5, 

über 15.000 S bis einschließlich 25.000 S ............................... " 1 790 S, 

über 25.000 S bis einschließlich 50.000 S '" .... " ..................... " .... 1 989 S, 

über 50.000 S bis einschließlich 75.0005 ...................................... 2387 S, 

über 75.000 S bis einschließlich 100.000 S ..................... 2982 S, 

über 100.000 S bis einschließlich 140.000 S ................... ,. ......... 3976 S, 

über 140.000 S bis einschließlich 500.0005 

für je angefangene weitere 20.000 S um 400 S mehr, 

über 500.000 S bis einschließlich 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag 

über 500.000 S ..................... 1,25 vT, 
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über 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag 

über 5,000.000 S ...................... 0,625 vT, 

jedoch nie mehr als 238 401 S;" 

durch die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 40 Euro .......................... 29,10 Euro, 

über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro ................. 43,50 Euro, 

über 70 Euro bis ejnschließlich 110 Euro ...................... 58,00 Euro, 

über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro ................. 64,00 Euro, 

über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro ................. 72,40 Euro, 

über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro ................ 86,80 Euro, 

über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro ................. 115,80 Euro, 

über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro .............. 130,10 Euro, 

über 1 820 Euro bis einschließlich 3630 Euro ......................... 144,60 Euro, 

über 3630 Euro bis einschließlich 5450 Euro .......................... 173,50 Euro, 

über 5450 Euro bis einschließlich 7270 Euro ........................... 216,70 Euro, 

über 7270 Euro bis einschließlich 10170 Euro .......................... 289 Euro, 

über 10170 Euro bis einschließlich 36340 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 29,10 Euro mehr, 

über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag 

über 36 340 Euro ................... 1 ,25 vT, 

über 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag 

über 363 360 Euro ................... 0,625 vT, 

jedoch nie mehr als 17325,30 Euro;" 

ersetzt; 

b) im Abschnitt 11 der Betrag '(on "238 401 S" durch den Betrag von 

"17325,30 Euro" und der Betrag von "119 201 S" durch den Betrag von 

"8 662,70 Euro" ersetzt. 
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13. In der Tarifpost 3 ewerden 

a) im Abschnitt I die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 500S .................... a •• 480S, 

über 500S bis einschließlich 1.000 S ..................................... 720S, 

über 1.000 S bis einschließlich 1.500 S ...................................... 957S, 

über 1.500 S bis einschließlich 2.500 S ........................................ 1 054 S, 

über 2.500 S bis einschließlich 5.000 S ....................... 1 1955, 

über 5.000 S bis einschließlich 10.0005 .............. 'O' ............ " ......... 1 4335, 

über 10.000 S bis einschließlich 15.0005 .... "' .................................. 1 911 5 r 

über 15.000 S bis einschließlich 25.0005 ....................................... 21505, 

über 25.0005 bis einschließlich 50.0005 ........................................... 23875, 

über 50.0005 bis einschließlich 75.000 S ........................................ 28655, 

über 75.000 S bis einschließlich 100.000 S .......................................... 3579 S, 

über 100.000 S bis einschließlich 140.0005 ....................... 4771 5, 

über 140.0005 bis einschließlich 500.0005 

für je angefangene weitere 20.000 S um 480 5 mehr, 

über 500.0005 bis einschließlich 5,000.000 5 

überdies vom Mehrbetrag 

über 500.000 5 ....................... 1,5 vT, 

über 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag 

über 5,000.000 5 ........................ 0,75 vT, 

jedoch nie mehr als 286 082 5;" 

durch die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

über 

über 

über 

über 

40 Euro 

70 Euro 

110 Euro 

180 Euro 

bis einschließlich 

bis einschließlich 

bis einschließlich 

bis einschließlich 

bis einschließlich 

40 Euro ................. 34,90 Euro, 

70 Euro ............... 52,30 Euro, 

110 Euro .......................... 69,60 Euro, 

180 Euro ............... 76,60 Euro, 

360 Euro .............. 86,80 Euro, 
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über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro .............. 104,10 Euro, 

über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro .............. 138,90 Euro, 

über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro .............. 156,30 Euro, 

über 1 820 Euro bis einschließlich 3630 Euro .............. 173,50 Euro, 

über 3630 Euro bis einschließlich 5450 Euro .............. 208,20 Euro, 

über 5450 Euro bis einschließlich 7270 Euro .............. 260,10 Euro, 

über 7270 Euro bis einschließlich 10 170 Euro .............. 346,70 Euro, 

über 10 170 Euro bis einschließlich 36340 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 34,90 Euro mehr, 

über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag 

über 36 340 Euro ..................... 1,5 vT, 

über 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag 

über 363360 Euro ...................... 0,75 vT, 

jedoch nie mehr als 20 790,40 Euro;" 

ersetzt; 

b) im Abschnitt 11 der Betrag von "286 082 S" durch den Betrag von 

"20 790,40 Euro'Und der Betrag von "143 041 S" durch den Betrag von 

"10395,20 Euro" ersetzt. 

14. In der Tarifpost 3 D werden der Betrag von "15 750 S" durch den Betrag 

von"1 145 Euro" und der Betrag von "31 500 S" durch den Betrag von "2 290 Euro" 

ersetzt. 

15. In den Anmerkungen zu Tarifpost 3 werden 

a) in der Anmerkung 2 der Betrag von "164 S" durch den Betrag von 

"11,90 Euro" ersetzt; 

b) in der Anmerkung 3 der Betrag von "320 S" durch den Betrag von 

"23,30 Euro" ersetzt. 
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16. In der Tarifpost 4 Abschnitt I werden 

a) in der Z 1 fit. a der Betrag von "1 694 S" durch den Betrag von 

"123,10 Euro" ersetzt; 

b) in der Z 1 Hf. b und der Z 2 jeweils der Betrag von "2 823 Sft durch den 

Betrag von "205,20 Euro" ersetzt. 

17. In den Anmerkungen zu Tarifpost 4 werden 

a) in der Anmerkung 1 der Betrag von "83 S" durch den Betrag von "6 Euro" 

und der Betrag von "164 S" durch den Betrag von "11,90 Euro" ersetzt; 

b) in der Anmerkung 2 der Betrag von "164 S" durch den Betrag von 

"11,90 Euro" und der Betrag von "320 SOl durch den Betrag von "23,30 Euro" ersetzt. 

18. In der Tarifpost 5 wird die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 

über 1.000 S bis einschließlich 

über 2.500 S bis einschließlich 

über 5.000 S bis einschließlich 

über 10.000 S bis einschließlich 

über 25.000 S bis einschließlich 

über 40.000 S 

1.000 S ............................ 37 S, 

2.500 S ....... ... .... ...... ..... ... 50 S, 

5.000 S ........... ..... ..... ....... 57 S, 

10.000 S ............................ 68 S, 

25.000 S ...... ...................... 83 S, 

40.000 S ............................ 98 S, 

für je angefangene weitere 20.000 S um 29 S mehr, 

jedoch nie mehr als 957 S." 

durch die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 70 Euro ..................... 2,70 Euro, 

über 70 Euro bis einschließlich 180 Euro ..................... 3,60 Euro, 

über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro ............. ........ 4,10 Euro, 

über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro .............. ....... 4,90 Euro, 

über 730 Euro bis einschließlich 1 820 Euro ..................... 6,00 Euro, 

über 1 820 Euro bis einschließlich 2910 Euro ..................... 7,10 Euro, 

über 2 910 Euro 
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für je angefangene weitere 1 450 Euro um 2,10 Euro mehr, 

jedoch nie mehr als 69,60 Euro." 
ersetzt. 

19. In der Tarifpost 6 wird der Betrag von "1 911 S" durch den Betrag von 

"138,90 Euro" ersetzt. 

20. In der Tarifpost 7 werden 

a) im Abs. 1 der Betrag von "1 911 S" durch den Betrag von "138,90 Euro" 

ersetzt; 

b) im Abs. 2 der Betrag von "3 819 S" durch den Betrag von "277,50 Euro" 

ersetzt. 

21. In der Tarifpost 8 werden 

a) im Abs. 1 die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 
bis einschließlich 1.000 S ........... ........ .... ..... 133 S, 

über 1.000 S bis einschließlich 2.500 S ............................ 196 S, 

über 2.500 S bis einschließlich 5.000 S .................. '" ... .... 260 S, 

über 5.000 S bis einschließlich 10.000 S ............................ 320 S, 

über 10.000 S bis einschließlich 25.000 S . ....... ................ .... 480 S, 

über 25.000 S bis einschließlich 300.000 S 

für je angefangene weitere 20.000 S um 101 S mehr, 

über 300.000 S 

für je angefangene weitere 20.000 S um 52 S mehr, 

jedoch nie mehr als 6 361 S tür die halbe Stunde. n 

durch die Wortfolge 

"bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 70 Euro ........ 

über 70 Euro bis einschließlich 180 Euro ........ 

über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro ........ 

über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro ........ 

über 730 Euro bis einschließlich 1 820 Euro ........ 

9,70 Euro, 

14,20 Euro, 

18,90 Euro, 

23,30 Euro, 

34,90 Euro, 
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über 1 820 Euro bis einschließlich 21 800 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 7,30 Euro mehr, 

über 21 800 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 3,80 Euro mehr, 

jedoch nie mehr als 462,30 Euro für die halbe Stunde." 

ersetzt; 

b) im Abs. 2 der Betrag von "2 546 SOl durch den Betrag von "185 Euro" 

ersetzt. 

22. In der Tarifpost 9 wird in der Z 1 Iit. c und der Z 4 jeweils der Betrag von 

"164 S" durch den Betrag von "11,90 Euro" ersetzt. 

Artikel 11 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmung 

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 2002 in Kraft. 

2. Die Z 1 bis 13 und 15 bis 22 (§§ 10, 1t 12, 14, 23, 23a und 25 sowie TP 1, 

TP 2, TP 3 A, TP 3 B, TP 3 C, TP 3, TP 4, TP 5, TP 6, TP 7, TP 8 und TP 9 

Rechtsanwaltstarifgesetz) sind auf Leistungen der Rechtsanwälte anzuwenden, die 

nach dem 31. Dezember 2001 bewirkt werden. 

3. Die Z 14 (TP 3 0 Rechtsanwaltstarifgesetz) ist auf Verfahren anzuwenden, 

bei denen der Scheidungsantrag nach dem 31. Dezember 2001 bei Gericht 

eingebracht wird. 
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Vorblatt 

Probleme: 

Währungsumstellung auf den Euro am 1.1.2002. 

Ziele: 

Umstellung der im Rechtsanwaltstarifgesetz angeführten Schilling beträge auf 

Euro mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 2002 zur Wahrung der Rechtssicherheit und 

Rechtsklarheit unter möglichster Wahrung der Aufkommens- und Kostenneutralität. 

Inhalt: 

Umstellung der im Rechtsanwaltstarifgesetz angeführten 

Bemessungsgrundlagen- und Honorarbeträge, wobei eine vorsichtige "Glättung" 

vorgenommen und auf volle 10 Euro bzw. volle 10 Cent auf- bzw. abgerundet wird. 

Alternativen: 

Zur Euro-Umstellung im Bereich des Rechtsanwaltstarifrechts besteht auf 

Grund der europarechtlichen Vorgaben und im Interesse der Rechtsklarheit keine 

Altemative. Das Gesetzesvorhaben hätte grundsätzlich auch bereits in die 

allgemeinen Euro-Umstellungsgesetze des Bundes eingegliedert werden können. 

Eine mit 1. Juli 2001 notwendig gewordene Inflationsanpassung der im 

Rechtsanwaltstarifgesetz geregelten Honorarbeträge macht aber nunmehr die 

nachträgliche, gesonderte Umstellung im Rahmen einer Einzelnovelle erforderlich. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort 

Österreich: 

Keine. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Keine. 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Die Novelle dient der Umsetzung der aus gemeinschaftsrechtlichen 

Rechtsnormen resultierenden Einführung des Euro. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

1. Grundsätzliches: 

Auf Grund der mit 1. Jänner 2002 wirksam werdenden Wirtschafts- und 

Währungsunion im Bereich der Europäischen Union besteht auch legistischer 

Handlungsbedarf im Zusammenhang mit der erforderlichen Umstellung von 

Schillingbeträgen auf Euroangaben im Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG). 

Während die anderen in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums 

für Justiz fallenden Honorargesetze (Notariatstarifgesetz, 

Gerichtskommissionstarifgesetz, Gebührenanspruchsgesetz) bereits in das derzeit 

in parlamentarischer Behandlung stehende 1. Euro-Umstellungsgesetz-Bund aufge­

nommen werden konnten, ist im Rechtsanwaltstarifrecht erst kürzlich eine 

tnflationsanpassung der im RA TG angeführten Entlohnungsbeträge erforderlich 

geworden. Diese auf der Grundlage des § 25 RATG erlassene 

"ZuschJagsverordnung" zum RATG (BGBI. 11 Nr. 227/2001) ist nunmehr am 1. Juli 

2001 in Kraft getreten. 

Aufbauend auf den sich daraus ergebenden Entlohnungsbeträgen, sollen 

nunmehr anhand der Empfehlungen im Aktionsplan des Bundes betreffend die 

Euro-Umstellung alle Schi lIi ngbeträge im RATG ausdrücklich auf 

Euro-Betragsangaben umgestellt werden, und zwar unter Zugrundelegung des 

euro pa rechtlich festgesetzten Umrechnungskurses (1 Euro = 13,7603 S). 

Die daraus resultierenden Beträge werden in einem weiteren Schritt vorsichtig 

"geglättet". Gerade bei Honorargesetzen wie beim RATG ist besonders darauf zu 

achten, dass auf Grund der Systematik der Tarife keine ungewollten Veränderungen 

im Honoraraufkommen eintreten. Eine zu weit gehende "Glättung" der Euro-Beträge 

hätte hier unter Umständen insgesamt massive Auswirkungen in die eine oder 

andere Richtung zur Folge. Die Einführung des Euro allein soll aber im Ergebnis 

nicht zum Vor- oder Nachteil einer bestimmten Gruppe (der Rechtsanwälte einerseits 

oder ihrer Klienten andererseits) ausschlagen. Um solche unerwünschte 

Konsequenzen so weit wie möglich hintanzuhalten, sollen im Wesentlichen die 

Honorarbeträge nicht auf volle Euro-Beträge, sondern nur auf volle 10 Cent und die 
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Bemessungsgrundlagenbeträge - zur Gewährleistung einigermaßen sinnfälliger, 

praktisch handhabbarer Bemessungsgrundlagenstufen - auf volle 10 Euro auf- bzw. 

abgerundet werden ("kaufmännische Rundung"). Die gleiche Vorgangsweise wurde 

übrigens bereits auch schon beim Nota riatsta rifgesetz, beim 

Gerichtskommissionstarifgesetz und beim Gebührenanspruchsgesetz eingehalten. 

Von dieser Reget wird nur in zwei sachlich gebotenen Ausnahmefällen abgesehen 

(s. dazu die Ausführungen im Besonderen Teil zu Art. I Z 1 lit. hund i des Entwurfs). 

2. Zuständigkeit: 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes stützt 

sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG. 

3. Finanzielle Auswirkungen: 

Durch die hier vorgenommene Euro-Umstellung im Bereich des RA TG 

entsteht kein finanzieller Mehraufwand, da die Umstellung in Summe kostenneutral 

erfolgt. 

4. EU-Konformität: 

Die Novelle dient der Umsetzung der aus gemeinschaftsrechtlichen 

Rechtsnormen resultierenden Einführung des Euro. 
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Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 lit. abis 9 und lit. j bis r (§ 10 Z 1 bis 4, Z 5a, Z Sd, Z 6 bis 9 

RATG): 

§ 10 RA TG normiert Bewertungsregeln für bestimmte Streitgegenstände, auf 

deren Basis die anwaltliche Entlohnung zu ermitteln ist. Bei den sich hier auf Grund 

der Umrechnung ergebenden Eurobeträgen wurde entsprechend den Ausführungen 

im Allgemeinen Teil auf volle 10 Euro auf- bzw.abgerundet. 

Zu Art. I Z 1 lit. hund i (§ 10 Z 5 lit. bund c RATG): 

§ 10 Z 5 lit. bund c RA TG sehen in Sachen des Firmenbuchs - falls aus dem 

Antrag kein anderer Wert hervorgeht - die Bewertung des Streitgegenstands mit dem 

Geschäftskapital, mindestens aber mit einem Betrag von 1 000 000 S bei 

Aktiengesellschaften und von 500 000 S bei Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung vor. Diese Beträge entsprechen dem bisherigen Mindestnennbetrag des 

Grundkapitals der Aktiengesellschaft gemäß § 7 AktG und dem 

Mindest-Stammkapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß § 6 Abs. 1 

GmbHG. Diese sinnvolle Anlehnung an die Bestimmungen des GeseIJschaftsrechts 

soll mit dem vorliegenden Entwurf auch nach der Euro-Umstellung beibehalten 

werden, woraus sich die insoweit stärker "geglätteten" Euro-Beträge ergeben. 

Zu Art. I Z 2, 3,4 und 5 (§§ 11, 12, 14 und 23 RATG): 

Bei den hier vorgesehenen Euro-Beträgen (Bemessungsgrundlagen bzw. 

Wertgrenzen) wurde entsprechend den Ausführungen im Allgemeinen Teil auf volle 

10 Euro auf- bzw. abgerundet. 

Zu Art. I Z 6 (§ 23a RATG): 

§ 23a RA TG regelt die Erhöhung der Entlohnung im elektronischen 

Rechtsverkehr. Der sich auf Grund der im Allgemeinen Teil erwähnten 

Zuschlagsverordnung BGBI. 11 Nr. 227/2001 ergebende Schillingbetrag wurde auf 

Euro umgerechnet und entsprechend den Überlegungen im Allgemeinen Teil auf 

volle 10 Cent gerundet. 

Zu Art. I Z 7 (§ 25 RATG): 

Die für Zuschlagsverordnungen geltende Rundungsvorschrift wurde insofern 

an die Währungsumstellung angepasst, als an die Stelle der bisherigen Aufrundung 

auf den vollen Schillingbetrag die Aufrundung auf volle 10 Cent tritt. 
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Zu Art. I Z 8 bis 13 und 15 bis 22 (TP 1 bis 3 C und TP 4 bis 9 RAT): 

Die hier vorgenommenen Umstellungen entsprechen den Überlegungen im 

Allgemeinen Teil der Erläuterungen. Wie dort bereits ausgeführt wurde, wurde bei 

den jeweiligen Bemessungsgrundlagenstufen auf volle 10 Euro, bei den davon 

abgeleiteten Honorarbeträgen auf volle 10 Cent auf- bzw. abgerundet. Bei den 

Honorarbeträgen war auf die bereits mit 1. Juli 2001 in Kraft getretene 

Zuschlagsfestsetzung zum RATG durch die Verordnung BGBI. 11 Nr. 227/2001 

Bedacht zu nehmen. 

Zu Art. I Z 14 (TP 3 0 RAT): 

Tarifpost 3 D RATG regelt die dem Rechtsanwalt im Verfahren über die 

Scheidung einer Ehe nach § 55a EheG bei Vertretung beider Parteien gebührende 

Entlohnung. Dabei handelt es sich um ein Pauschalhonorar, das geringstfügig 

geglättet wird. 

Zu Art. 11 (Inkrafttreten, Übergangsbestimmung) 

Entsprechend den europarechtlichen Vorgaben ist das Inkrafttreten mit 

1.1.2002 vorgesehen, wobei die Änderungen auf Leistungen anzuwenden sind, die 

nach dem 31.12.2001 bewirkt werden. Fraglich könnte in diesem Zusammenhang 

sein, wie mit Leistungen zu verfahren ist, die bereits vor dem 31.12.2001 bewirkt 

werden, für die ein Honorar - zulässigerweise - aber erst nach diesem Zeitpunkt 

angesprochen bzw. zugesprochen wird. Diese Frage bedarf aber keiner 

ausdrücklichen gesetzlichen Regelung, kommt insofern doch unmittelbar die 

Verordnung (EG) Nr. 974/98 des Rates vom 3.5.1998 über die Einführung des Euro 

zur Anwendung. Nach Art.14 dieser Verordnung ist dann, wenn in 

Rechtsinstrumenten, die am Ende der Übergangszeit (31.12.2001) bestehen, auf 

nationale Währungseinheiten Bezug genommen wird, dies als Bezugnahme auf die 

Euro-Einheit entsprechend dem jeweiligen Umrechnungskurs zu verstehen. Es 

gelten die in der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 niedergelegten Rundungsregeln. 

Entsprechend dieser Vorgaben sind die für von Rechtsanwälten vor dem 

1.1.2002 bewirkte Leistungen angesprochenen Honorarbeträge anhand des fixen 

Umrechnungskurses (1 Euro = 13,7603 S) genau umzustellen. Die Verwendung 

eines gerundeten oder gekürzten Umrechnungskurses ist nicht zulässig. Nach der 

Umrechnung mit sechs signifikanten Stellen ist auf den vollen Cent-Betrag 

abzurunden, wenn die dritte Stelle hinter dem Komma geringer als 5, bzw. 
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aufzurunden, wenn sie höher als 5 ist. Hat die dritte Stelle hinter dem Komma exakt 

den Wert 5, so wird ebenfalls auf den nächsten Cent aufgerundet. Für vor dem 

1.1.2002 bewirkte Leistungen dürfen die in diesem Bundesgesetz enthaltenen 

Beträge jedenfalls nicht zur Honorarermittlung herangezogen werden. 
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Geltende Fassung Entwurf 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Rechtsanwaltstarifgesetz 

§ 10. Der Gegenstand ist zu bewerten: 
1. in Streitigkeiten über Besitzstörungsklagen ........ mit 8 000 S; 
2. in Streitigkeiten aus dem Bestandvertrag 

und in Streitigkeiten über Räumungsklagen 
a) bei Geschäftsräumlichkeiten, bei Wohnungen, 

deren Nutzfläche 90 m2 übersteigt, und bei 
sonstigen Gegenständen mit dem sich aus den 
letzten 12 Monaten vor Einbringung der Auf­
kündigung oder der Klage ergebenden Jahresmiet­
zins, mindestens aber, sowie in den Fällen, in denen 
diese Bemessungsgrundlage in der Aufkündigung 
oder Klage nicht ziffernmäßig geltend gemacht wird, . mit 24000 S, 

b) bei Wohnungen, deren Nutzfläche 60 m2 
übersteigt und die nicht unter lit. a fallen, ................... mit 12 000 S, 

c) bei kleineren Wohnungen .................................. mit 6 000 S; 
3 .... 
4. a) in Ehesachen ................................................. mit 60000 S, 
b) in Streitigkeiten über die eheliche Abstammung 

und in Streitigkeiten über die Vaterschaft zu einem 
unehelichen Kind ........................................................ mit 24 000 S; 

der Streitwert der mit Streitigkeiten nach lit. a 
und b verbundenen vermögensrechtlichen An-
sprüche ist hinzuzurechnen; 

5. in Sachen des Handels- und des Genossen­
schaftsregisters, falls aus dem Antrag kein anderer 
Wert hervorgeht, mit dem Geschäftskapital, 
mindestens aber mit folgenden Beträgen: 

a) bei Einzelfirmen ................................................. mit 30000 S, 
b) bei Aktiengesellschaften .................................... mit 1 000000 S, 

§ 10. Der Gegenstand ist zu bewerten: 
1. in Streitigkeiten über Besitzstörungsklagen ...... mit 
2. in Streitigkeiten aus dem Bestandvertrag und in 

Streitigkeiten über Räumungsklagen 
a) bei Geschäftsräumlichkeiten, bei Wohnungen, 

deren Nutzfläche 90 m2 übersteigt, und bei sonstigen 
Gegenständen mit dem sich aus den letzten 
12 Monaten vor Einbringung der Aufkündigung oder 
der Klage ergebenden Jahresmietzins, mindestens 
aber, sowie In den Fällen, in denen diese Be­
messungsgrundlage in der Aufkündigung oder Klage 
nicht ziffernmäßig geltend gemacht wird, ................ mit 

b) bei Wohnungen, deren Nutzfläche 60 m2 
übersteigt und die nicht unter lit. a fallen, ................ mit 

c) bei kleineren Wohnungen ................................. mit 
3. unverändert 

4. a) in Ehesachen .................................................. mit 
b) in Streitigkeiten über die eheliche Abstammung 

und in Streitigkeiten über die Vaterschaft zu einem 
unehelichen Kind ..................................................... mit 

der Streitwert der mit Streitigkeiten nach lit. a und b 
verbundenen vermögensrechtlichen Ansprüche ist 
hinzuzurechnen; 

5. in Sachen des Handels- und des Genossen­
schaftsregisters, falls aus dem Antrag kein anderer 
Wert hervorgeht, mit dem Geschäftskapital, mindestens 
aber mit folgenden Beträgen: 

580 Euro; 

1 740 Euro, 

870 Euro, 
440 Euro; 

4360 Euro, 

1 740 Euro; 

a) bei Einzeffirmen .................... . 
b) bei Aktiengesellschaften 

mit 2 180 Euro, 
mit 70 000 Euro, 
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Geltende Fassung 2 

c) bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung ..... mit 500000 S, 
d) bei anderen Gesellschaften und bei 

Genossenschaften ..................................................... mit 200000 S; 
6. in Streitigkeiten über Klagen nach § 1330 ABGB, 

soweit der Gegenstand nicht aus einem Geldbetrag 
besteht, 

a) wenn die Behauptung in einem Medium 
(§ 1 Z 1 Mediengesetz) verbreitet wurde, höchstens .. mit 270000 S, 

b) ansonsten höchstens ......................................... mit 120 000 S; 
6a. In Arbeitsrechtssachen nach § 54 Abs. 1 ASGG 

höchstens ................................................................... mit 300 000 S; 
7. in Strafsachen über eine Privatanklage 
a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der 

Bezirksgerichte fallen ................................................. mit 60 000 S, 
b) wegen sonstiger Vergehen ................................. mit 120 000 S; 
8. in strafgerichtlichen Verfahren über Anträge nach 

dem Mediengesetz (Tarifpost 4 Abschnitt I Z 2) ......... mit 120000 S; 
9. in Strafsachen für die Vertretung von 

Privatbeteiligten: 
a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der 

Bezirksgerichte fallen ................................................. mit 30 000 S, 
b) wegen anderer Vergehen und wegen 

Verbrechen ................................................................. mit 60 000 S. 

§ 11. Bei Anträgen auf Kostenbestimmung und bei Kostenrekursen 
dient als Bemessungsgrundlage gegenüber dem Gegner der 
Kostenbetrag, dessen Zuspruch oder Aberkennung erslegt wird, 
gegenüber der eigenen Partei der Betrag, dessen Zuspruch oder 
Aberkennung beantragt wird. Übersteigt der ersiegte oder aberkannte 
Kostenbetrag nicht 1 300 S, so besteht gegenüber dem Gegner nur 
ein Anspruch auf Ersatz der Barauslagen. 

§ 12. (1) ... 
(2) ... 

Entwurf 

c) bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung ." mit 35000 Euro, 
d) bei anderen Gesellschaften und bei Genossen-

schaften .................................................................. mit 14 530 Euro; 
6. in Streitigkeiten über Klagen nach § 1330 ABGB, 

soweit der Gegenstand nicht aus einem Geldbetrag 
besteht, 

a) wenn die Behauptung In einem Medium 
(§ 1 Z 1 Mediengesetz) verbreitet wurde, 
höchstens ............................................................... mit 19 620 Euro, 

b) ansonsten höchstens ....................................... mit 8 720 Euro; 
6a. In Arbeitsrechtssachen nach § 54 Abs. 1 ASGG 

höchstens ............................................................... mit 21 800 Euro; 
7. in Strafsachen über eine Privatanklage 
a) wegen Vergehen, die In die Zuständigkeit der 

Bezirksgerichte fallen .............................................. mit 4 360 Euro, 
b) wegen sonstiger Vergehen ............................... mit 8 720 Euro; 
8. in strafgerichtlichen Verfahren über Anträge nach 

dem Mediengesetz (Tarifpost 4 Abschnitt I Z 2) ...... mit 8720 Euro; 
9. in Strafsachen für die Vertretung von 

Privatbeteiligten : 
a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der 

Bezirksgerichte fallen .............................................. mit 2 180 Euro, 
b) wegen anderer Vergehen und wegen 

Verbrechen ............................................................. mit 4 360 Euro. 

§ 11. Bei Anträgen auf Kostenbestimmung und bei Kostenrekursen 
dient als Bemessungsgrundlage gegenüber dem Gegner der 
Kostenbetrag, dessen Zuspruch oder Aberkennung ersiegt wird, 
gegenüber der eigenen Partei der Betrag, dessen Zuspruch oder 
Aberkennung beantragt wird. Übersteigt der ersiegte oder 
aberkannte Kostenbetrag nicht 100 Euro, so besteht gegenüber dem 
Gegner nur ein Anspruch auf Ersatz der Barauslagen. 

§ 12. (1) unverändert 
(2) unverändert 
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Geltende Fassung 3 

(3) ... 
(4) Wird das Klagebegehren auf Nebengebühren eingeschränkt, so 

sind folgende Streitwerte, jedoch nie mehr als die Hälfte des 
ursprünglichen Streitwertes, anzunehmen: 

a) in Streitigkeiten vor dem Gerichtshof, die 
vor dem Senat verhandelt werden, ....... ...... .......... ......... 20 000 S, 

b) in Streitigkeiten vor dem Gerichtshof, die vor 
dem Einzelrichter verhandelt werden, ........................... 10000 S, 

c) in Streitigkeiten vor dem Bezirksgericht ............. 2000 S. 
Das gleiche gilt, wenn das Klagebegehren 
a} in Streitigkeiten vor dem Gerichtshof, die 

vor dem Senat verhandelt werden, auf weniger als...... 20 000 S, 
b) in Streitigkeiten vor dem Gerichtshof, die vor 

dem Einzelrichter verhandelt werden, auf weniger als. 10 000 S, 

c) in Streitigkeiten vor dem Bezirksgericht 
auf weniger als ............................................................. 2 000 S 

eingeschränkt wird. 

§ 14. Läßt sich die Bemessungsgrundlage nicht nach den 
vorhergehenden Bestimmungen ermitteln, so sind folgende Werte 
zugrunde zu legen: 

a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, 
die vom Senat zu entscheiden sind, ............................. 300000 S, 

b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom 
Einzelrichter zu entscheiden sind, ............................... 100000 S, 

c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht ............ 10000 S. 

§ 23. (1) ... 
(2) ... 

Einheitssatz für Nebenleistungen 

(3) Der Einheitssatz beträgt bei einem Streitwert bis einschließlich 
140 000 S 60 vH, bei einem Streitwert über 140 000 S 50 vH der 
Verdienstsumme ausschließlich der Reisekosten, der Entschädigung 

Entwurf 

(3) unverändert 
(4) Wird das Klagebegehren auf Nebengebühren eingeschränkt, so 

sind folgende Streitwerte, jedoch nie mehr als die Hälfte des 
ursprünglichen Streitwertes, anzunehmen: 

a) in Streitigkeiten vor dem Gerichtshof, die 
vor dem Senat verhandelt werden, ............................. 1 450 Euro, 

b) in Streitigkeiten vor dem Gerichtshof, die vor 
dem Einzelrichter verhandelt werden, ........................ 730 Euro, 

c) in Streitigkeiten vor dem Bezirksgericht .............. 150 Euro. 
Das gleiche gilt, wenn das Klagebegehren 
a) in Streitigkeiten vor dem Gerichtshof, die 

vor dem Senat verhandelt werden, auf weniger als ... 1 450 Euro, 
b) in Streitigkeiten vor dem Gerichtshof, die vor 

dem Einzelrichter verhandelt werden, auf weniger 
als ............................................................................... 730 Euro, 

c) in Streitigkeiten vor dem Bezirksgericht auf 
weniger als .................................................................. 150 Euro 

eingeschränkt wird. 

§ 14. Läßt sich die Bemessungsgrundlage nicht nach den 
vorhergehenden Bestimmungen ermitteln, so sind folgende Werte 
zugrunde zu legen: 

a) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, 
die vom Senat zu entscheiden sind, ......................... 21 800 Euro, 

b) in Rechtssachen vor dem Gerichtshof, die vom 
Einzelrichter zu entscheiden sind, ............................. 7270 Euro, 

c) in Rechtssachen vor dem Bezirksgericht ........... 730 Euro. 

EInheitssatz für Nebenleistungen 

§ 23. (1) unverändert 
(2) unverändert 
(3) Der Einheitssatz beträgt bei einem Streitwert bis einschließlich 

10 170 Euro 60 vH, bei einem Streitwert über 10 170 Euro 50 vH der 
Verdienstsumme ausschließlich der Reisekosten, der Entschädigung 
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Geltende Fassung 4 

für Zeitversäumnis und der sonstigen Auslagen. 
(4) .. . 
(5) .. . 
(6) .. . 
(7) In Rechtsstreitigkeiten. in denen die Zahlung eines 5 000 S 

nicht übersteigenden Geldbetrags begehrt wird und ein bedingter 
Zahlungsbefehl (§ 448 der Zivilprozeßordnung) zu erlassen ist, 
gebührt für die in der Tarifpost 2 genannten Klagen der Einheitssatz 
nach Abs. 3. Wird gegen den Zahlungsbefehl Einspruch erhoben und 
findet keine erste Tagsatzung statt, so ist stattdessen für die Klage 
der doppelte Einheitssatz zuzusprechen. 

(8) .. , 
(9) ... 
(10) '" 

Erhöhung der Entlohnung im elektronischen Rechtsverkehr 

§ 23a. Wird der das Verfahren einleitende Schriftsatz im Weg des 
elektronischen Rechtsverkehrs eingebracht. so gebührt dem 
Rechtsanwalt dafür eine Erhöhung der Entlohnung von 44 S; dieser 
Betrag ist bei der Bemessung des Einheitssatzes (§ 23) und des 
Streitgenossenzuschlags (§ 15) nicht zu berücksichtigen. 

Festsetzung von Zuschlägen 

§ 25. Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt. im 
Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates, durch 
Verordnung zu den im Tarif als Entlohnung des Rechtsanwaltes 
angeführten festen Beträgen und zu dem im § 23a angeführten Betrag 
einen Zuschlag festzusetzen. wenn und soweit dies notwendig ist. um 
den Rechtsanwälten eine den geänderten wirtschaftlichen 
Verhältnissen entsprechende angemessene Entlohnung zu sichern. 
Die sich hienach ergebende Entlohnung ist in der Verordnung 
festzustellen: die Beträge sind auf volle Schilling aufzurunden. 

Entwurf 

für Zeitversäumnis und der sonstigen Auslagen. 
(4) unverändert 
(5) unverändert 
(6) unverändert 
(7) In Rechtsstreitigkeiten, in denen die Zahlung eines 360 Euro 

nicht übersteigenden Geldbetrags begehrt wird und ein bedingter 
Zahlungsbefehl (§ 448 der Zivilprozeßordnung) zu erlassen ist. 
gebührt für die in der Tarifpost 2 genannten Klagen der Einheitssatz 
nach Abs. 3. Wird gegen den Zahlungsbefehl Einspruch erhoben 
und findet keine erste Tagsatzung statt. so ist stattdessen für die 
Klage der doppelte Einheitssatz zuzusprechen. 

(8) unverändert 
(9) unverändert 
(10) unverändert 

Erhöhung der Entlohnung im elektronischen Rechtsverkehr 

§ 23a. Wird der das Verfahren einleitende Schriftsatz im Weg des 
elektronischen Rechtsverkehrs eingebracht. so gebührt dem 
Rechtsanwalt dafür eine Erhöhung der Entlohnung von 3,20 Euro; 
dieser Betrag ist bei der Bemessung des Einheitssatzes (§ 23) und 
des Streitgenossenzuschlags (§ 15) nicht zu berücksichtigen. 

Festsetzung von Zuschlägen 

§ 25. Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates. durch 
Verordnung zu den im Tarif als Entlohnung des Rechtsanwaltes 
angeführten festen Beträgen und zu dem im § 23a angeführten 
Betrag einen Zuschlag festzusetzen. wenn und soweit dies 
notwendig ist, um den Rechtsanwälten eine den geänderten 
wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechende angemessene 
Entlohnung zu sichern. Die sich hienach ergebende Entlohnung ist in 
der Verordnung festzustellen; die Beträge sind auf volle 10 Cent 
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Geltende Fassung 5 

Tarifpost 1 
IV. im Konkurs- und Ausgleichsverfahren: 
Konkurseröffnungsanträge und Forderungsanmeldungen, sofern 

sie nicht unter Tarifpost 3 fallen: 
bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 
über 500 8 bis einschließlich 
über 1 000 8 bis einschließlich 
über 1 500 8 bis einschließlich 
über 2 500 8 bis einschließlich 
über 5 000 8 bis einschließlich 
über 10 000 8 bis einschließlich 
über 15 000 8 bis einschließlich 
über 25 000 8 bis einschließlich 
über 50 000 8 bis einschließlich 
über 75 000 8 bis einschließlich 
über 1000008 bis einschließlich 
über 140 000 8 bis einschließlich 

für je angefangene weitere 
über 500 000 8 bis einschließlich 

überdies vom Mehrbetrag über 
über 5 000 000 8 

5008...... 378, 
1 0008...... 528, 
1 5008...... 68 S, 
25008...... 76 S, 
50008...... 83 S, 

10000 S ...... 101 S, 
15 000 8 ...... 133 8, 
25 000 S ...... 146 S, 
50000 S ...... 164 S, 
75000 S ...... 196 S, 

100000 S ...... 242 8, 
1400008 ...... 320 S, 
5000008 
20 000 S ... um 37 S mehr, 

50000008 
5000008...... 0,1 vT, 

überdies vom Mehrbetrag über 50000008...... 0,05 vT, 
jedoch nie mehr als 2 865 8. 

Tarifpost 2 
4. im Konkurs- und Ausgleichsverfahren: 

für alle Schriftsätze eines Gläubigers. die nicht in den Tarifposten 1 
oder 3 genannt sind: 

bei einer Bemessungsgrundlage 
bis einschließlich 

über 500 S bis einschließlich 
über 1.000 8 bis einschließlich 

500 S ......... 164 S. 
1.000S ........ 242S, 
1.500 S ......... 3208, 

Entwurf 

aufzurunden. 

Tarifpost 1 
IV. im Konkurs- und Ausgleichsverfahren: 
Konkurseröffnungsanträge und Forderungsanmeldungen. sofern 

sie nicht unter Tarifpost 3 fallen: 
bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 40 Euro.... 2,70 Euro, 
über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro.... 3.80 Euro, 
über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro .... 4.90 Euro, 
über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro.... 5.50 Euro. 
über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro .... 6,00 Euro, 
über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro .... 7,30 Euro, 
über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro .... 9.70 Euro. 
über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro .... 10,60 Euro. 
über 1 820 Euro bis einschließlich 3 630 Euro .... 11,90 Euro, 
über 3630 Euro bis einschließlich 5450 Euro .... 14.20 Euro. 
über 5450 Euro bis einschließlich 7270 Euro .... 17.60 Euro. 
über 7 270 Euro bis einschließlich 10 170 Euro .... 23,30 Euro. 
über 10 170 Euro bis einschließlich 36 340 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro.. um 2,70 Euro mehr. 
über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag über 36 340 Euro ......... 0,1 vT, 
über 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag über 363 360 Euro ......... 0,05 vT, 
jedoch nie mehr als 208.20 Euro. 

Tarifpost 2 
4. im Konkurs- und Ausgleichsverfahren: 

für alle Schriftsätze eines Gläubigers, die nicht in den Tarifposten 1 
oder 3 genannt sind: 

bei einer Bemessungsgrundlage 

über 
über 

bis einschließlich 
40 Euro bis einschließlich 
70 Euro bis einschließlich 

40 Euro.... 11.90 Euro, 
70 Euro.... 17,60 Euro, 

110 Euro.... 23,30 Euro, 
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Geltende Fassung 6 

über 1.5008 bis einschließlich 2.5008 ........ 3548, 
über 2.5008 bis einschließlich 5.0008 ........ 4008, 
über 5.0008 bis einschließlich 10.0008 ........ 4808. 
über 10.000 8 bis einschließlich 15.0008 ........ 6388, 
über 15.000 8 bis einschließlich 25.0008 ........ 7208, 
über 25.000 8 bis einschließlich 50.0008 ........ 7988, 
über 50.0008 bis einschließlich 75.0008 ........ 9578, 
über 75.000 8 bis einschließlich 100.0008 ........ 11958, 
über 100.000 8 bis einschließlich 140.000 8 ......... 1 594 8, 
über 140.0008 bis einschließlich 500.0008 

für je angefangene weitere 20.000 S .. um 164 S mehr, 
über 500.000 S bis einschließlich 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag über 500.000 S ............. 0,5 vT, 
über 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag über 5,000.000 S ............. 0,25 vT, 
jedoch nie mehr als 14307 S; 

11. für folgende Tagsatzungen: 
1 ... . 
2 ... . 
3 ... . 
4. im Konkurs- und Ausgleichsverfahren 
Tagsatzungen, bei denen der Rechtsanwalt als Vertreter des 

Gläubigers auftritt: 
für die erste Stunde jeder Tagsatzung die im Abschnitt I 

festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 14 307 S, für jede 
weitere, wenn auch nur begonnene 8tunde einer Tagsatzung die 
Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 7155 S. 

Anmerkungen zu Tarifpost 2: 
1. aufgehoben 
2. Für die Zeit des Zuwartens zu einer in Tarifpost 2 genannten 

Tagsatzung nach einer halben 8tunde Wartezeit bis zur Vornahme 
der Amtshandlung gebührt für jede weitere, wenn auch nur 
begonnene halbe 8tunde ein Viertel der Entlohnung nach Tarifpost 2, 

Entwurf 

über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro .... 25,70 Euro. 
über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro.... 29,10 Euro, 
über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro.... 34,90 Euro. 
über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro.... 46,40 Euro. 
über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro .... 52,30 Euro, 
über 1 820 Euro bis einschließlich 3 630 Euro.... 58,00 Euro, 
über 3 630 Euro bis einschließlich 5 450 Euro.... 69,60 Euro, 
über 5 450 Euro bis einschließlich 7 270 Euro.... 86,80 Euro, 
über 7 270 Euro bis einschließlich 10 170 Euro.... 115,80 Euro, 
über 10 170 Euro bis einschließlich 36 340 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 11,90 Euro mehr, 
über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag über 36 340 Euro ............ 0,5 vT, 
über 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag über 363360 Euro ............ 0,25 vT, 
jedoch nie mehr als 1 039,70 Euro; 

11. für folgende Tagsatzungen: 
1. unverändert 
2. unverändert 
3. unverändert 
4. im Konkurs- und Ausgleichsverfahren: 
Tagsatzungen, bei denen der Rechtsanwalt als Vertreter des 

Gläubigers auftritt: 
für die erste 8tunde jeder Tagsatzung die im Abschnitt I 

festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 1 039,70 Euro, für jede 
weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer Tagsatzung die 
Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 520 Euro. 

Anmerkungen zu Tarifpost 2: 
1. aufgehoben 
2. Für die Zeit des Zuwartens zu einer in Tarifpost 2 genannten 

Tagsatzung nach einer halben 8tunde Wartezeit bis zur Vornahme 
der Amtshandlung gebührt für jede weitere, wenn auch nur 
begonnene halbe Stunde ein Viertel der Entlohnung nach Tarifpost 
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Geltende Fassung 7 

jedoch nie mehr als 83 S für die halbe Stunde. 
3. Ist der Rechtsanwalt zu einer in Tarifpost 2 genannten 

Tagsatzung erschienen, von deren Abberaumung er nicht rechtzeitig 
verständigt oder die mangels Zustellausweises nicht abgehalten 
worden ist, so gebührt die Hälfte der Entlohnung nach Tarifpost 2, 
jedoch nie mehr als 164 S. 

Tarifpost 3 

A 

5. in allen Verfahren: 
a) Anträge auf Erlassung einstweiliger Verfügungen, Äußerungen 

des Gegners der gefährdeten Partei zu solchen Anträgen und 
Widersprüche gegen die bewilligte einstweilige Verfügung; 

b) Kostenrekurse: 
bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 500 S ........ 320 S 
über 500 S bis einschließlich 1.0005 ........ 4805, 
über 1.000 5 bis einschließlich 1.500 5 ........ 638 5, 
über 1.500 S bis einschließlich 2.500 5 ........ 704 5, 
über 2.5005 bis einschließlich 5.0005 ........ 7985, 
über 5.0005 bis einschließlich 10.000 S ........ 9575, 
über 10.000 S bis einschließlich 15.000 S ......... 1 275 S, 
über 15.000 S bis einschließlich 25.000 S ........ 1 433 S, 
über 25.000 5 bis einschließlich 50.000 5 ........ 1 594 5, 
über 50.0005 bis einschließlich 75.000 S ......... 1 911 S, 
über 75.000 S bis einschließlich 100.0005 ......... 23875, 
über 100.0005 bis einschließlich 140.000 S ......... 31825, 
über 140.0005 bis einschließlich 500.0005 

für je angefangene weitere 20.000 S .. um 320 S mehr, 
über 500.000 S bis einschließlich 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag über 500.000 S ................. 1 vT, 
über 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag über 5,000.000 S ................. 0,5 vT, 

Entwurf 

2, jedoch nie mehr als 6 Euro für die halbe Stunde. 
3. Ist der Rechtsanwalt zu einer in Tarifpost 2 genannten 

Tagsatzung erschienen, von deren Abberaumung er nicht rechtzeitig 
verständigt oder die mangels Zustellausweises nicht abgehalten 
worden ist, so gebührt die Hälfte der Entlohnung nach Tarifpost 2, 
jedoch nie mehr als 11,90 Euro. 

Tarifpost 3 

A 

5. in allen Verfaren: 
a) Anträge auf Erlassung einstweiliger Verfügungen, Äußerungen 

des Gegners der gefährdeten Partei zu solchen Anträgen und 
Widersprüche egen die bewilligte einstweilige Verfügung; 

b) Kostenrekurse: 
bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 40 Euro... 23,30 Euro, 
über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro ... 34,90 Euro, 
über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro '" 46,40 Euro, 
über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro... 51,20 Euro, 
über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro... 58,00 Euro, 
über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro... 69,60 Euro, 
über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro ... 92,70 Euro, 
über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro ... 104,10 Euro, 
über 1 820 Euro bis einschließlich 3 630 Euro '" 115.80 Euro, 
über 3 630 Euro bis einschließlich 5 450 Euro ... 138,90 Euro, 
über 5 450 Euro bis einschließlich 7 270 Euro '" 173,50 Euro, 
über 7 270 Euro bis einschließlich 1 0 170 Euro ... 231,20 Euro, 
über 10 170 Euro bis einschließlich 36 340 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 23,30 Euro mehr, 
über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag über 36340 Euro ............ 1 vT, 
über 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag über 363360 Euro ............ 0,5 vT, 
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Geltende Fassung 

jedoch nie mehr als 190721 S; 

11. für folgende Tagsatzungen: 
1 .... 
2. im Exekutionsverfahren und im außerstreitigen Verfahren: 
a) '" 

8 

b) Tagsatzungen, an denen mehrere nicht durch denselben 
Rechtsanwalt vertretene Parteien oder Beteiligte teilnehmen oder bei 
denen über widerstreitende Anträge verhandelt wird: 

für die erste Stunde jeder Tagsatzung die im Abschnitt I 
festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 190721 S. 

für jede weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer 
Tagsatzung die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 
95361 S. 

B 

I. Für Berufungen, Berufungsbeantwortungen, soweit diese nicht 

Entwurf 

jedoch nie mehr als 13 860,20 Euro; 

11. für folgende Tagsatzungen: 
1. unverändert 
2. im Exekutionsverfahren und im außerstreitigen Verfahren: 
a) ... 
b) Tagsatzungen, an denen mehrere nicht durch denselben 

Rechtsanwalt vertretene Parteien oder Beteiligte teilnehmen oder bei 
denen über widerstreitende Anträge verhandelt wird: 

für die erste Stunde jeder Tagsatzung die im Abschnitt I 
festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 13 860,20 Euro, 

für jede weitere. wenn auch nur begonnene 8tunde einer 
Tagsatzung die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 
6 930,20 Euro. 

B 

I. Für Berufungen, Berufungsbeantwortungen, soweit diese nicht 
unter Tarifpost 1 fallen, Vorstellungen, Rekurse, soweit sie nicht unter unter Tarifpost 1 fallen, Vorstellungen, Rekurse, soweit sie nicht 
Abschnitt A oder C fallen, Rekursbeantwortungen, soweit sie nicht unter Abschnitt A oder C fallen, Rekursbeantwortungen, soweit sie 
unter Abschnitt C fallen, und Beschwerden: nicht unter Abschnitt C fallen, und Beschwerden: 

bei einer Bemessungsgrundlage bei einer Bemessungsgrundlage 
bis einschließlich 500 S ....... 400S, bis einschließlich 40 Euro... 29,10 Euro, 

über 500 S bis einschließlich 1.0008 ........ 5988, über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro ... 43,50 Euro, 
über 1.000 S bis einschließlich 1.5008 ....... 7988, über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro ... 58,00 Euro, 
über 1.500 8 bis einschließlich 2.5008 ....... 8808, über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro ... 64,00 Euro, 
über 2.500 8 bis einschließlich 5.0008 ....... 9968. über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro ... 72,40 Euro, 
über 5.000 S bis einschließlich 10.0008 ....... 1195 S, über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro ... 86.80 Euro, 
über 10.0008 bis einschließlich 15.0008 ....... 1 5945, über 730 Euro bis einschließlich 1090 Euro ... 115,80 Euro, 
über 15.000 5 bis einschließlich 25.000 S ....... 1 790 5, über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro ... 130,10 Euro, 
über 25.000 S bis einschließlich 50.000 8 ....... 1 989 5, über 1 820 Euro bis einschließlich 3630 Euro ... 144,60 Euro, 
über 50.0005 bis einschließlich 75.000 S ....... 2 387 S, über 3 630 Euro bis einschließlich 5 450 Euro ... 173,50 Euro, 
über 75.0005 bis einschließlich 100.000 S ....... 29828, über 5 450 Euro bis einschließlich 7270 Euro ... 216,70 Euro, 
über 100.000 S bis einschließlich 140.000 S ....... 3 976 S, über 7 270 Euro bis einschließlich 10 170 Euro ... 289 Euro, 
über 140.000 S bis einschließlich 500.000 S über 10 170 Euro bis einschließlich 36340 Euro 
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Geltende Fassung 9 

für je angefangene weitere 20.0005 .. um 4005 mehr, 
über 500.0005 bis einschließlich 5,000.0005 

überdies vom Mehrbetrag über 500.0005 ............ 1,25 vT, 
über 5,000.000 5 

überdies vom Mehrbetrag über 5,000.0005 .............. 0,625 vT, 
jedoch nie mehr als 238 401 5; 

11. für mündliche Verhandlungen über eine Berufung: 
für die erste 5tunde einer jeden Verhandlung die in Z. 

festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 238 401 5, 
für jede weitere, wenn auch nur begonnene 5tunde einer 

Verhandlung die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 
119201 5. 

c 

I. Für Revisionen, Revisionsbeantwortungen sowie Rekurse und 
Rekursbeantwortungen an den Obersten Gerichtshof: 

bei einer Bemessungsgrundlage 
bis einschließlich 500 5 ............ 480 5, 

über 500 5 bis einschließlich 1.000 5 ............ 720 5, 
über 1.000 5 bis einschließlich 1.500 5 .......... " 9575, 
über 1.500 5 bis einschließlich 2.500 5 ......... 1 054 5, 
über 2.500 5 bis einschließlich 5.000 5 ........... 1 195 5, 
über 5.0005 bis einschließlich 10.0005 ......... 1 4335, 
über 10.0005 bis einschließlich 15.0005 ......... 1 911 5, 
über 15.0005 bis einschließlich 25.0005 ......... 21505, 
über 25.000 5 bis einschließlich 50.000 5 ... ...... 2 387 5, 
über 50.0005 bis einschließlich 75.000 S ......... 2865 S, 
über 75.000 S bis einschließlich 100,000 S ...... 3579 S, 
über 100.000 S bis einschließlich 140.0005 ........ 4771 5, 
über 140.0005 bis einschließlich 500.0005 

für je angefangene weitere 20.0005 .. um 480 5 mehr, 
über 500.0005 bis einschließlich 5,000.000 S 

überdies vom Mehrbetrag über 500.000 5 ............... 1,5 vT, 

Entwurf 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 29,10 Euro mehr, 
über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag über 36340 Euro ......... 1,25 vT, 
über 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag über 363360 Euro ....... 0,625 vT, 
jedoch nie mehr als 17 325,30 Euro; 

11. für mündliche Verhandlungen über eine Berufung: 
für die erste Stunde einer jeden Verhandlung die in Z.t' 

festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 17 325,30 Euro, 
für jede weitere, wenn auch nur begonnene 5tunde einer 

Verhandlung die Hälfte dieser Entlohnung. jedoch nie mehr als 
8662,70 Euro. 

c 

I. Für Revisionen, Revisionsbeantwortungen sowie Rekurse und 
Rekursbeantwortungen an den Obersten Gerichtshof: 

bei einer Bemessungsgrundlage 
bis einschließlich 40 Euro ... 34,90 Euro, 

über 40 Euro bis einschließlich 70 Euro ... 52,30 Euro, 
über 70 Euro bis einschließlich 110 Euro ... 69,60 Euro, 
über 110 Euro bis einschließlich 180 Euro ... 76,60 Euro, 
über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro ... 86,80 Euro, 
über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro ... 104,10 Euro, 
über 730 Euro bis einschließlich 1 090 Euro... 138,90 Euro, 
über 1 090 Euro bis einschließlich 1 820 Euro ... 156,30 Euro, 
über 1 820 Euro bis einschließlich 3 630 Euro ... 173,50 Euro, 
über 3 630 Euro bis einschließlich 5 450 Euro .. , 208,20 Euro, 
über 5450 Euro bis einschließlich 7270 Euro ... 260,10 Euro, 
über 7270 Euro bis einschließlich 10170 Euro ... 346,70 Euro, 
über 10 170 Euro bis einschließlich 36 340 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 34,90 Euro mehr, 
über 36 340 Euro bis einschließlich 363 360 Euro 

überdies vom Mehrbetrag über 36 340 Euro ........... 1,5 vT, 
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Geltende Fassung 10 

über 5,000.000 S 
überdies vom Mehrbetrag über 5,000.000 S ................ 0,75 vT, 

jedoch nie mehr als 286 082 S; 

11. für mündliche Verhandlungen über Revisionen: 
für die erste Stunde einer jeden Verhandlung die in Z. 

festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 286 082 S, 
für jede weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer 

Verhandlung die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 
143041 S; 

D 

In Verfahren über die Scheidung einer Ehe nach § 55a EheG, in 
denen ein Rechtsanwalt beide Parteien vertritt, gebührt dem 
Rechtsanwalt, sofern der Scheidung durchschnittliche familien~ und 
vermögensrechtliche Verhältnisse zugrunde liegen, die nach Art und 
Umfang durchschnittliche rechtsanwaltliche Leistungen erfordern, 
insgesamt gegenüber beiden Parteien für die Verfassung der 
schriftlichen Vereinbarung nach § 55a EheG und des 
Scheidungsantrags, für die Verrichtung der mündlichen Verhandlung 
sowie für die im Zusammenhang damit vorgenommenen 
Nebenleistungen nach den Tarifposten 5 bis 8 eine Entlohnung von 
15 750 S zuzüglich Umsatzsteuer und Barauslagen. Ist Gegenstand 
eines derartigen Verfahrens auch eine durchschnittlichen 
Vermögensverhältnissen entsprechende Liegenschaft, so gebührt 
dem Rechtsanwalt eine Entlohnung von 31 500 S zuzüglich 
Umsatzsteuer und Barauslagen, die auch die einfache 
grundbücherliche Durchführung der Vereinbarung einschließlich der 
dafür erforderlichen abgabenrechtlichen Abwicklung umfaßt. 

Anmerkungen zu Tarifpost 3: 
1. , .. 
2. Für die Zeit des Zuwartens zu einer in Tarifpost 3 genannten 

Entwurf 

über 363 360 Euro 
überdies vom Mehrbetrag über 363360 Euro ........... 0,75 vT, 

jedoch nie mehr als 20 790,40 Euro; 

11. für mündliche Verhandlungen über Revisionen: 
für die erste Stunde einer jeden Verhandlung die in Z. 

festgesetzte Entlohnung, jedoch nie mehr als 20 790,40 Euro, 
für jede weitere, wenn auch nur begonnene Stunde einer 

Verhandlung die Hälfte dieser Entlohnung, jedoch nie mehr als 10 
395,20 Euro; 

D 

In Verfahren über die Scheidung einer Ehe nach § 55a EheG, in 
denen ein Rechtsanwalt beide Parteien vertritt, gebührt dem 
Rechtsanwalt, sofern der Scheidung durchschnittliche familien~ und 
vermögensrechtliche Verhältnisse zugrunde liegen, die nach Art und 
Umfang durchschnittliche rechtsanwaltliche Leistungen erfordern, 
insgesamt gegenüber beiden Parteien für die Verfassung der 
schriftlichen Vereinbarung nach § 55a EheG und des 
Scheidungsantrags, für die Verrichtung der mündlichen Verhandlung 
sowie für die im Zusammenhang damit vorgenommenen 
Nebenleistungen nach den Tarifposten 5 bis 8 eine Entlohnung von 
1 145 Euro zuzüglich Umsatzsteuer und Barauslagen. Ist 
Gegenstand eines derartigen Verfahrens auch eine 
durchschnittlichen Vermögensverhältnissen entsprechende 
Liegenschaft, so gebührt dem Rechtsanwalt eine Entlohnung von 2 
290 Euro zuzüglich Umsatzsteuer und Barauslagen, die auch die 
einfache grundbücherliche Durchführung der Vereinbarung 
einschließlich der dafür erforderlichen abgaben rechtlichen 
Abwicklung umfaßt. 

Anmerkungen zu Tarifpost 3: 
1. unverändert 
2. Für die Zeit des Zuwartens zu einer in Tarifpost 3 genannten 
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Geltende Fassung 11 

Tagsatzung nach einer halben Stunde Wartezeit bis zur Vornahme 
der Amtshandlung gebührt für jede weitere, wenn auch nur 
begonnene halbe Stunde ein Viertel der Entlohnung nach Tarifpost 2, 
jedoch nie mehr als 164 S für die halbe Stunde; die Zeit der Beratung 
des Gerichtshofes ist in die Wartezeit einzurechnen. 

3. Ist der Rechtsanwalt zu einer in Tarifpost 3 genannten 
Tagsatzung erschienen, von deren Abberaumung er nicht rechtzeitig 
verständigt oder die mangels Zustellausweises nicht abgehalten 
worden ist. so gebührt die Hälfte der Entlohnung nach Tarifpost 2, 
jedoch nie mehr als 320 S. 

4 ... . 
5 ... . 

Tarifpost 4 

1.) Im strafgerichtlichen Verfahren über eine Privatanklage sowie 
über Anträge nach dem Mediengesetz: 

1. für Anklagen 
a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte 

fallen ................................................................... 1 694 S; 
b) wegen sonstiger Vergehen ......................... 2 823 S; 
2. für selbständige Anträge nach den §§ 8, 33 Abs. 2 und 34 Abs. 3 

Mediengesetz, Anträge nach den §§ 14, 16 und 39 Mediengesetz 
sowie erste Anträge nach § 20 Mediengesetz ..... 2 823 S; 

3 ... . 
4 ... , 
5 ... . 
6 ... . 

Anmerkungen zu Tarifpost 4: 
1. Für die Zeit des Zuwartens zu einer Verhandlung oder zur 

Vornahme einer sonstigen Amtshandlung nach einer halben Stunde 
Wartezeit bis zum Beginn der Verhandlung oder der Amtshandlung 
gebührt für jede weitere, wenn auch nur begonnene halbe Stunde in 
Strafsachen nach Abschnitt I Z 1 lit. a und Abschnitt 11 Iit. a dieser 

Entwurf 

Tagsatzung nach einer halben Stunde Wartezeit bis zur Vornahme 
der Amtshandlung gebührt für jede weitere, wenn auch nur 
begonnene halbe Stunde ein Viertel der Entlohnung nach Tarifpost 
2, jedoch nie mehr als 11,90 Euro für die halbe Stunde; die Zeit der 
Beratung des Gerichtshofes ist in die Wartezeit einzurechnen. 

3. Ist der Rechtsanwalt zu einer in Tarifpost 3 genannten 
Tagsatzung erschienen, von deren Abberaumung er nicht rechtzeitig 
verständigt oder die mangels Zustellausweises nicht abgehalten 
worden ist, so gebührt die Hälfte der Entlohnung nach Tarifpdst 2, 
jedoch nie mehr als 23,30 Euro. 

4. unverändert 
5. unverändert 

Tarifpost 4 

1.) Im strafgerichtlichen Verfahren über eine Privatanklage sowie 
über Anträge nach dem Mediengesetz: 

1. für Anklagen 
a) wegen Vergehen, die in die Zuständigkeit der Bezirksgerichte 

fallen ................................................................. 123,10 Euro; 
b) wegen sonstiger Vergehen ......................... 205,20 Euro; 
2. für selbständige Anträge nach den §§ 8,33 Abs. 2 und 34 Abs. 3 

Mediengesetz, Anträge nach den §§ 14, 16 und 39 Mediengesetz 
sowie erste Anträge nach § 20 Mediengesetz .... 205,20 Euro; 

3. unverändert 
4. unverändert 
5. unverändert 
6. unverändert 

Anmerkungen zu Tarifpost 4: 
1. Für die Zeit des Zuwartens zu einer Verhandlung oder zur 

Vornahme einer sonstigen Amtshandlung nach einer halben Stunde 
Wartezeit bis zum Beginn der Verhandlung oder der Amtshandlung 
gebührt für jede weitere, wenn auch nur begonnene halbe Stunde in 
Strafsachen nach Abschnitt I Z 1 lit. a und Abschnitt 11 lit. a dieser 
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Geltende Fassung 12 

Tarifpost ein Betrag von 83 8 und nach Abschnitt I Z 1 lit. bund Z 2 
sowie Abschnitt 1I1it. b dieser Tarifpost ein Betrag von 164 8; die Zeit 
der Beratung des Gerichtshofes ist in die Wartezeit einzurechnen. 

2. Ist der Rechtsanwalt zu einer Verhandlung oder sonstigen 
Amtshandlung erschienen, von deren Abberaumung er nicht 
rechtzeitig verständigt oder die mangels Zustellausweises nicht 
abgehalten worden ist, so gebührt in Strafsachen nach Abschnitt I Z 1 
lit. a und Abschnitt II lit. a dieser Tarifpost ein Betrag von 164 Sund 
nach Abschnitt I Z 1 lit. bund Z 2 sowie Abschnitt 11 lit. b dieser 
Tarifpost ein Betrag von 320 S. 

3. '" 

Tarifpost 5 
Für die Verfahren und Abfertigung von einfachen Schreiben 

(Mahnschreiben, kurze Berichte und andere kurze Mitteilungen, 
Einladungen, Empfangsbestätigungen u. dgl.): 

bei einer Bemessungsgrundlage 

über 
über 
über 
über 
über 
über 

1.0008 
2.5008 
5.000 S 

10.000 S 
25.000 S 
40.000 S 

bis einschließlich 
bis einschließlich 
bis einschließlich 
bis einschließlich 
bis einschließlich 
bis einschließlich 

1.000 S ........... 375, 
2.500 S ........... 50 8, 
5.000 S ........... 57 8, 

10.000 S ........... 68 S, 
25.000 S ........... 83 S, 
40.000 S ........... 98 S, 

für je angefangene weitere 20.000 S um 29 S mehr, 
jedoch nie mehr als 957 S. 

Tarifpost 6 
Für die Verfassung und Abfertigung von Briefen anderer Art, mit 

Ausnahme solcher, die sich als Rechtsgutachten oder 
Vertragsurkunden darstellen: 

das Doppelte der in Tarifpost 5 festgesetzten Entlohnung, jedoch 
nie mehr als 1 911 8. 

Entwurf 

Tarifpost ein Betrag von 6 Euro und nach Abschnitt I Z 1 lit. bund Z 
2 sowie Abschnitt 1I1it. b dieser Tarifpost ein Betrag von 11,90 Euro; 
die Zeit der Beratung des Gerichtshofes ist in die Wartezeit 
einzurechnen. 

2. Ist der Rechtsanwalt zu einer Verhandlung oder sonstigen 
Amtshandlung erschienen, von deren Abberaumung er nicht 
rechtzeitig verständigt oder die mangels Zustellausweises nicht 
abgehalten worden ist, so gebührt in Strafsachen nach Abschnitt I Z 
1 lit. a und Abschnitt 11 lit. a dieser Tarifpost ein Betrag von 11,90 
Euro und nach Abschnitt I Z 1 lit. bund Z 2 sowie Abschnitt II lit. b 
dieser Tarifpost ein Betrag von 23,30 Euro. 

3. unverändert 

Tarifpost 5 
Für die Verfahren und Abfertigung von einfachen Schreiben 

(Mahnschreiben, kurze Berichte und andere kurze Mitteilungen, 
Einladungen, Empfangsbestätigungen u. dgl.): 

bei einer Bemessungsgrundlage 

über 
über 
über 
über 
über 
über 

70 Euro 
180 Euro 
360 Euro 
730 Euro 

1820 Euro 
2910 Euro 

bis einschließlich 
bis einschließlich 
bis einschließlich 
bis einschließlich 
bis einschließlich 
bis einschließlich 

70 Euro ...... 2,70 Euro, 
180 Euro ...... 3,60 Euro, 
360 Euro ...... 4,10 Euro, 
730 Euro ...... 4,90 Euro, 

1 820 Euro ...... 6,00 Euro, 
2910 Euro ...... 7,10 Euro, 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 2,10 Euro mehr, 
jedoch nie mehr als 69,60 Euro. 

Tarifpost 6 
Für die Verfassung und Abfertigung von Briefen anderer Art, mit 

Ausnahme solcher, die sich als Rechtsgutachten oder 
Vertragsurkunden darstellen: 

das Doppelte der in Tarifpost 5 festgesetzten Entlohnung, jedoch 
nie mehr als 138,90 Euro. 
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Geltende Fassung 13 

Tarifpost 7 
(1) Für die Vornahme von Geschäften außerhalb der 

Rechtsanwaltskanzlei, die in der Regel von einem 
Rechtsanwaltsgehilfen besorgt werden, insbesondere für Erhebungen 
im Grundbuch oder sonst bei Gericht oder bei einer anderen Behörde, 
für die Anmeldung einer Exekution, für die Beteiligung beim Vollzug 
von Exekutions(Sicherungs)handlungen u. dgl. während der ganzen 
mit der Ausführung der Geschäfte verbrachten Zeit: für jede, wenn 
auch nur begonnene halbe Stunde die gleiche Entlohnung wie nach 
Tarifpost 6, jedoch nie mehr als 1 911 S für die halbe Stunde; 
außerdem kann die Vergütung für die Benützung eines 
Massenbeförderungsmittels berechnet werden. 

(2) Wurde ein Geschäft der in Abs. 1 bezeichneten Art durch einen 
Rechtsanwalt oder durch einen Rechtsanwaltsanwärter verrichtet, so 
gebührt das Doppelte der Entlohnung nach Abs. 1, höchstens jedoch 
ein Betrag von 3 819 S für die halbe Stunde, sofern die Vornahme des 
Geschäftes durch den Rechtsanwalt oder durch den 
Rechtsanwaltsanwärter im einzelnen Fall erforderlich war. 
(3) ... 

Tarifpost 8 
(1) Für Besprechungen aller Art, auch im Fernsprechwege, gebührt 

für jede, wenn auch nur begonnene halbe Stunde: 
bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 
über 1.000 S bis einschließlich 
über 2.500 S bis einschließlich 
über 5.000 S bis einschließlich 
über 10.000 S bis einschließlich 
über 25.000 S bis einschließlich 

für je angefangene weitere 
über 300.000 S 

1.000 S .......... 133 S, 
2.500 S .......... 196 S, 
5.000 S .......... 260 S, 

10.000 S .......... 320 S, 
25.000 S .......... 480 S, 
300.000 S 
20.000 S um 101 S mehr, 

für je angefangene weitere 20.000 S Um 52 S mehr, 
jedoch nie mehr als 6 361 S für die halbe Stunde. 

(2) Für Besprechungen in der Dauer von weniger als zehn Minuten 

Entwurf 

Tarifpost 7 
(1) Für die Vornahme von Geschäften außerhalb der 

Rechtsanwaltskanzlei, die in der Regel von einem 
Rechtsanwaltsgehilfen besorgt werden, insbesondere für 
Erhebungen im Grundbuch oder sonst bei Gericht oder bei einer 
anderen Behörde, für die Anmeldung einer Exekution, für die 
Beteiligung beim Vollzug von Exekutions(Sicherungs)handlungen u. 
dgl. während der ganzen mit der Ausführung der Geschäfte 
verbrachten Zeit: für jede, wenn auch nur begonnene halbe Stunde 
die gleiche Entlohnung wie nach Tarifpost 6, jedoch nie mehr als 
138,90 Euro für die halbe Stunde; außerdem kann die Vergütung für 
die Benützung eines Massenbeförderungsmittels berechnet werden. 

(2) Wurde ein Geschäft der in Abs. 1 bezeichneten Art durch einen 
Rechtsanwalt oder durch einen Rechtsanwaltsanwärter verrichtet, so 
gebührt das Doppelte der Entlohnung nach Abs. 1, höchstens jedoch 
ein Betrag von 277,50 Euro für die halbe Stunde, sofern die 
Vornahme des Geschäftes durch den Rechtsanwalt oder durch den 
Rechtsanwaltsanwärter im einzelnen Fall erforderlich war. 
(3) unverändert 

Tarifpost 8 
(1) Für Besprechungen aller Art, auch im Fernsprechwege, gebührt 

für jede, wenn auch nur begonnene halbe Stunde: 
bei einer Bemessungsgrundlage 

bis einschließlich 70 Euro.... 9,70 Euro, 
über 70 Euro bis einschließlich 180 Euro .... 14,20 Euro, 
über 180 Euro bis einschließlich 360 Euro .... 18,90 Euro, 
über 360 Euro bis einschließlich 730 Euro .... 23,30 Euro, 
über 730 Euro bis einschließlich 1 820 Euro .... 34,90 Euro, 
über 1 820 Euro bis einschließlich 21 800 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 7,30 Euro mehr, 
über 21 800 Euro 

für je angefangene weitere 1 450 Euro um 3,80 Euro mehr, 
jedoch nie mehr als 462,30 Euro für die halbe Stunde. 

(2) Für Besprechungen in der Dauer von weniger als zehn Minuten 
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Geltende Fassung 14 Entwurf 

beträgt die Entlohnung vier Zehntel der Entlohnung nach Abs. 1, beträgt die Entlohnung vier Zehntel der Entlohnung nach Abs. 1, 
jedoch nie mehr als 2 546 S. jedoch nie mehr als 185 Euro. 

Tarifpost 9 
Bei Vornahme von Geschäften in gerichtlichen Verfahren 

außerhalb des Ortes, an dem sich die Kanzlei des Rechtsanwaltes 
befindet, gebühren außer der Entlohnung für die Vornahme des 
Geschäftes folgende Reisekosten und Entschädigung für 
Zeitversäumnis, wenn der Ort der Geschäftsvornahme vom Ort, an 
dem sich die Kanzlei des Rechtsanwaltes befindet, mehr als zwei 
Kilometer entfernt ist: 

1. als Reisekosten 
a) ... 
b) ... 
c) in allen anderen Fällen eine Wegentschädigung für jede, wenn 

auch nur begonnene Stunde von 164 S; 
2 ... . 
3 .. .. 
4. als Entschädigung für Zeitversäumnis, sofern das Geschäft nicht 

unter Tarifpost 7 fällt, für jede, wenn auch nur begonnene Stunde, die 
auf dem Wege zum oder vom Ort der Geschäftsvornahme oder an 
diesem Ort außer der für die Vornahme des Geschäftes selbst 
erforderlichen Zeit zugebracht wurde, ein Betrag von 164 S. 

Tarifpost 9 
Bei Vornahme von Geschäften in gerichtlichen Verfahren 

außerhalb des Ortes, an dem sich die Kanzlei des Rechtsanwaltes 
befindet, gebühren außer der Entlohnung für die Vornahme des 
Geschäftes folgende Reisekosten und Entschädigung für 
Zeitversäumnis, wenn der Ort der Geschäftsvornahme vom Ort, an 
dem sich die Kanzlei des Rechtsanwaltes befindet, mehr als zwei 
Kilometer entfernt ist: 

1. als Reisekosten 
a) unverändert 
b) unverändert 
c) in allen anderen Fällen eine Wegentschädigung für jede, wenn 

auch nur begonnene Stunde von 11,90 Euro; 
2. unverändert 
3. unverändert 
4. als Entschädigung für Zeitversäumnis, sofern das Geschäft nicht 

unter Tarifpost 7 fällt, für jede, wenn auch nur begonnene Stunde, 
die auf dem Wege zum oder vom Ort der Geschäftsvornahme oder 
an diesem Ort außer der für die Vornahme des Geschäftes selbst 
erforderlichen Zeit zugebracht wurde, ein Betrag von 11,90 Euro. 

233/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
39 von 41

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



233/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)40 von 41

www.parlament.gv.at



233/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 41 von 41

www.parlament.gv.at




